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Abonnemeutspreis:
Jahrlick Fr. 3. —
Halbjährlich „ 1. 5V ^7 Einrückungsgebühr:

Die Zeile 10 Rp.
Sendungen franko.

Bemer-Schulfteund.
1. April. Sechster Jahrgang. 1866..

Dieses Blatt erscheint monatlich zweimal. Bestellungen nehmen alle Post-
ämter an. In Bern die Expedition. ME" Alle Einsendungen sind

an die Redaktion in Steffisburg zu adressiren.

Der Leitfaden für den Religionsunterricht im Seminar.
V. Die Schrift als ächte Urkunde der geoffenbarten

Religion, aber nicht Autorität.
Das bisher Besprochene ist noch gar nicht das Wichtigste. Wenn

auch es sich in Hinsicht auf die Entstehung der heil. Schrift und auf
die Natur einzelner Bestandtheile derselben verhielte, wie wir, ohne

diese Ansicht jemand aufzudringen, zuzugeben geneigt wären; so könnte

gleichwohl immerhin, gesetzt nicht jede das Weltliche betreffende Vor-
stellung früherer Zeiten, wie das Stillstehen der Sonne bei Josuas
Schlacht, in welchen Dingen die Schrift sich nicht als Offenbarung
höherer Wahrheit dargibt, doch, was das eigentlich Religiöse anbe-

langt, die Lehre der Schrift und der Glaube der Christenheit fortbe-
stehen, wofern wahrhaft und ehrlich Ernst gemacht würde mit dem

vom Verfasser selbst aufgestellten Grundsatz: „Die Schrift sei das

Wahre Zeugniß, die ächte Urkunde der israelitischen und der

christlichen Religion, deren Wesen nirgends als aus ihr, aus
ihr aber vollständig zu entnehmen sei" (1.), und mit dem

ebenfalls auf's Bestimmteste aufgestellten andern: „Die Wissenschaft--

liche Auslegung wolle nichts, als das lautere und volle
Verständniß der biblischen Bücher". (5.) Man sollte näm-
lich verstehen, was die biblischen Schriftsteller, abgerechnet, was der

vorhin angedeuteten Art ist, unzweifelhaft als christliche Religions-


	...

